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�Allgemeines



Im Jahre 1994 wurde durch die neuen Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 450/1994, in den §§ 73 ff die Verpflichtung zur Bestellung von Sicherheitsfachkräften oder zur Heranziehung von sicherheitstechnischen Zentren neu eingeführt. Nach § 73 Abs. 1 kann der Arbeitgeber dieser Verpflichtung nachkommen durch:



Beschäftigung von Sicherheitsfachkräften im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder 

durch Inanspruchnahme externer Sicherheitsfachkräfte oder

durch Inanspruchnahme eines Sicherheitstechnischen Zentrums.



Damit die Möglichkeit besteht, die Tätigkeit als Sicherheitsfachkraft auch als selbständiger Unternehmer auszuüben, wurde im Rahmen der Gewerberechtsnovelle 1997, BGBl. I Nr. 63/1997, im § 124 Z 20 Gewerbeordnung 1994 (nunmehr § 94 Z 61 GewO 1994 idF BGBl. I Nr. 111/2002) das Gewerbe „Sicherheitsfachkraft; Sicherheitstechnisches Zentrum“ neu eingeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt war es nach den gewerberechtlichen Bestimmungen nur möglich im Rahmen eines einschlägigen Technischen Büros gemäß § 211 Gewerbeordnung 1994 als Sicherheitsfachkraft tätig zu werden. Da jedoch ein Technisches Büro immer nur eingeschränkt auf die studierte Fach- bzw. Ausbildungsrichtung bewilligt werden konnte, war die faktische Ausübung als selbständige, umfassende Sicherheitsfachkraft nur schwer möglich.



Durch die Einführung des neuen Gewerbes und durch Änderungen im § 33 (früher: 32a) Gewerbeordnung 1994 wurden die Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 an die neue Tätigkeit als Sicherheitsfachkraft angepasst:



§ 33 (1) Die Prüfung und Überwachung von Anlagen, Einrichtungen

und Gegenständen darf, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist,

nur von den zur Herstellung der betreffenden Anlagen, Einrichtungen

oder Gegenstände berechtigten Gewerbetreibenden und im Rahmen ihres

Fachgebietes von zur Ausübung des Gewerbes eines Technischen Büros

(§ 94 Z 69) berechtigten Gewerbetreibenden vorgenommen werden.

  (2) Die im Abs. 1 angeführten Gewerbetreibenden sowie

Unternehmensberater einschließlich der Unternehmensorganisatoren

(§ 94 Z 74) sind auch zur Ausübung der Tätigkeit einer

Sicherheitsfachkraft (§ 73 Abs. 1 Z 2 ASchG) berechtigt, wenn sie

die erforderlichen Fachkenntnisse gemäß § 74 ASchG nachweisen. Dies

gilt auch für sicherheitstechnische Zentren (§ 75 ASchG), auf die

die Merkmale des § 1 zutreffen. Bei den zur Ausübung des Gewerbes

eines Technischen Büros berechtigten Gewerbetreibenden ist die

Tätigkeit als Sicherheitsfachkraft nicht auf das technische

Fachgebiet beschränkt.



Aufgrund der Bestimmung des § 33 Abs. 2 (früher § 32a Abs. 2) sind nunmehr auch Technische Büros berechtigt als Sicherheitsfachkraft in allen Fachgebieten tätig zu werden.

Verfahren nach der Gewerbeordnung 1994



Im folgenden wird eine Kurzdarstellung der wichtigsten Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 für die Ausübung als selbständige Sicherheitsfachkraft oder als Sicherheitstechnisches Zentrum dargelegt:



2.1.	Allgemeines:

Grundsätzlich findet die Gewerbeordnung 1994 Anwendung auf „alle gewerbsmäßig ausgeübten und nicht gesetzlich verbotenen Tätigkeiten“. Eine Tätigkeit wird dann gewerbsmäßig ausgeübt, wenn sie selbständig, regelmäßig und in der Absicht betrieben wird, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, gleichgültig für welche Zwecke dieser bestimmt ist. Bundesgesetzlich können Ausnahmen vom Anwendungsbereich der Gewerbeordnung angeordnet werden. In der Folge werden einige Beispiele für Ausnahmen von der Gewerbeordnung aufgezählt:

Land- und Forstwirtschaft

Künstler

Freie Berufe (Rechtsanwälte, Notare, Ziviltechniker, Wirtschaftstreuhänder)

Heilkunde und medizinisch-technische Dienste (Ärzte, Hebammen, Dentisten, Apotheker, etc.)

Bankgeschäfte, Versicherungen

Eisenbahn-, Luftverkehrsunternehmen



Von der Systematik der Gewerbeordnung her lässt sich eine Einteilung in reglementierte Gewerbe und freie Gewerbe treffen. Zu den reglementierten Gewerben gehören auch die Handwerke. Bei Erfüllung der allgemeinen und besonderen Voraussetzungen können reglementierte Gewerbe mit dem Tag der „Anmeldung“ bei der Behörde ausgeübt werden. Lediglich die Verkehrsgewerbe sind von dieser Regelung ausgenommen und dürfen erst nach Erlangung einer rechtskräftigen behördlichen Bewilligung (dokumentiert durch die Eintragung ins Gewerberegister) ausgeübt werden. Die wichtigsten allgemeinen Voraussetzungen für die Gewerbeausübung sind:

Volljährigkeit

Österreichische oder EWR-Staatsbürgerschaft

Keine Gewerbeausschließungsgründe (keine gerichtlichen Verurteilungen über 3 Monate Freiheitsstrafe oder 180 Tagessätze Geldstrafe, keine Finanzstrafen, kein abgewiesener Konkurs)

Befähigungsnachweis (nur bei reglementierten Gewerben)

Zuverlässigkeit bei einigen reglementierten Gewerben laut Aufzählung im § 95 Gewerbeordnung 1994 (keine schwerwiegenden Verwaltungsstrafen)



Für Personen die eine oder mehrere der oben angeführten allgemeinen Voraussetzungen nicht erfüllen, besteht die Möglichkeit der Erlangung einer Nachsicht.



Das Gewerbe „Sicherheitsfachkraft; Sicherheitstechnisches Zentrum“ ist ein reglementiertes Gewerbe nach § 94 Z 61 Gewerbeordnung 1994. Auf die Erbringung des Befähigungsnachweises wird unter Punkt 2.4. noch näher eingegangen.

2.2.	Verfahren und Zuständigkeit:

Grundsätzlich sind die Bezirksverwaltungsbehörden (Bezirkshauptmannschaften und Stadtmagistrat Innsbruck) als Gewerbebehörden I. Instanz eingerichtet. Es können daher alle Nachsichtsansuchen und Gewerbeanmeldungen bei der Bezirksverwaltungsbehörde des geplanten Gewerbestandortes eingebracht werden.

Nach erfolgter Anmeldung eines Gewerbes wird von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde die Eintragung ins Gewerberegister veranlasst, sofern die oben angeführten Voraussetzungen vorliegen. Die Ausübung des Gewerbes kann wie oben beschrieben bereits mit dem Tag der Anmeldung des Gewerbes erfolgen, sofern alle erforderlichen Unterlagen zum Nachweis der geforderten Voraussetzungen vorliegen. Die Kosten (Stempelgebühren und Verwaltungsabgaben) für eine Gewerbeanmeldung belaufen sich auf ca. € 141,71 bis € 185,32 (! Keine Kosten für Neugründer oder Betriebsübernehmer – NeuFöG-Formular bei Wirtschaftskammer bestätigen lassen!)

Für alle Gewerbeverfahren gibt es bei den Bezirksverwaltungsbehörden oder bei der Abteilung Gewerberecht des Amtes der Tiroler Landesregierung vorgedruckte Formulare, welche auch über die Internetpräsentation „Der Weg zum Gewerbeschein“ abrufbar sind (http://www.tirol.gv.at/gewerbeschein).





2.3.	Umfang der Gewerbeberechtigung:

Der Umfang der Gewerbeberechtigung ergibt sich grundsätzlich aus dem Wortlaut der Eintragung ins Gewerberegister. Jedoch räumt die Gewerbeordnung vielen Gewerben weitreichende Nebenrechte ein. Weiters besteht auch die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen einen sogenannten „integrierten“ Betrieb zu gründen ohne eine zusätzliche Gewerbeberechtigung erlangen zu müssen. Auch im Rahmen von fachübergreifenden Leistungen und bei verbundenen Gewerben können Tätigkeiten aus anderen gewerblichen Bereichen ausgeübt werden, um die wirtschaftlich effizientere Führung von Unternehmen zu ermöglichen.



Es besteht auch jederzeit die Möglichkeit der Verlegung des Gewerbestandortes, der Gründung von Filialen oder der Verpachtung der Gewerbeberechtigung.





2.4.	Befähigungsnachweis:



Gemäß § 18 Abs. 1 Gewerbeordnung 1994 hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung festzulegen, durch welche Belege die Befähigung für reglementierte Gewerbe nachzuweisen ist; in dieser Verordnung ist auch die Dauer einer allenfalls vorgesehenen fachlichen Tätigkeit festzulegen. Nach der Aufnahme der Sicherheitsfachkraft und des Sicherheitstechnischen Zentrums in die Gewerbeordnung 1994 im Rahmen der Gewerberechtsnovelle 1997 wurde es vom Gesetzgeber bisher verabsäumt eine Befähigungsnachweisverordnung zu erlassen.

Es ist daher derzeit die Übergangsbestimmung des § 376 Z 9 anzuwenden:

9. Soweit bei Gewerben, deren Ausübung den Nachweis einer

Befähigung voraussetzt, für den Nachweis der Befähigung weder durch

dieses Bundesgesetz noch durch Verordnungen auf Grund dieses

Bundesgesetzes Vorsorge getroffen wird, ist die Befähigung

nachzuweisen durch Belege, die außer jeden Zweifel stellen, dass wegen

der Kenntnisse und Fähigkeiten des Gewerbeanmelders auf dem Gebiet

der in Aussicht genommenen gewerblichen Tätigkeit eine fachlich

einwandfreie Ausübung dieses Gewerbes zu erwarten ist.



Von der Systematik her setzen sich gewerbliche Befähigungsnachweise bei reglementierten Gewerben aus zwei Hauptteilen, nämlich einem kaufmännisch-rechtlichen Teil und einem fachlichen Teil, zusammen. Auch bei der Tätigkeit als selbständige Sicherheitsfachkraft ist daher der Nachweis von kaufmännisch-rechtlichen und fachlichen Kenntnissen erforderlich. 



Kaufmännisch-rechtliche Kenntnisse:



Diese Kenntnisse können in vielfältiger Form nachgewiesen werden.

Zum Beispiel:

Abschluss von Schulen mit kaufmännisch-rechtlicher Ausbildung (Handelsakademie, Handelsschule)

einschlägige Studien

einschlägige Lehrabschlüsse (Handelskaufmann, etc.)

ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbständiger oder in kaufmännisch leitender Stellung in einem Unternehmen

alle Fälle des Entfalls der Unternehmerprüfung (siehe Entfallsbestimmung der Unternehmer-prüfungsordnung)



Fachliche Kenntnisse:



Für den Nachweis der fachlichen Kenntnisse ist ein Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Soziale Sicherheit und Generationen (früher Bundesminister für Arbeit (,Gesundheit) und Soziales) anerkannten Fachausbildung (nach § 74 Abs. 1 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz nachzuweisen.





Sonstiges



3.1.	Sicherheitstechnisches Zentrum:



Die allgemeinen Voraussetzungen für den Betrieb eines Sicherheitstechnischen Zentrums sind im § 75 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz enthalten. Nach § 90 Abs. 1 Z 3 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz hat der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales durch Verordnung die „Voraussetzungen für Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Zentren“ zu regeln. Diese Regelung erfolgte in der Verordnung über Sicherheitstechnische Zentren vom 18.12.1998, BGBl. II Nr. 450/1998 (siehe Anlage). Aufgrund der Erlassung dieser Verordnung ist nunmehr auch die Ausübung des Gewerbes als Sicherheitstechnisches Zentrum möglich.



3.2.	Baukoordinator nach dem Bauarbeitenkoordinationsgesetz



Mit dem in der Anlage befindlichen Erlass vom 16.12.1999 stellte das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten klar, dass auch gewerbliche Sicherheitsfachkräfte mit einer der im § 3 Abs. 3 Bauarbeitenkoordinationsgesetz entsprechenden Ausbildung und Praxis zur Übernahme von Baukoordinatorentätigkeiten befugt sind.



Verordnung: Sicherheitstechnische Zentren (STZ-VO)
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��Text

Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und

Soziales über sicherheitstechnische Zentren (STZ-VO)





  Auf Grund der §§ 75 und 90 Abs. 1 Z 3 des Bundesgesetzes über

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

(ArbeitnehmerInnenschutzgesetz - ASchG), BGBl. Nr. 450/1994, zuletzt

geändert durch BGBl. I Nr. 47/1997, wird verordnet:





                              1. Abschnitt



                        Sicherheitstechnische Zentren



            Fachliche Leitung und weitere Sicherheitsfachkräfte



  § 1. (1) Die fachliche Leitung des sicherheitstechnischen Zentrums

muß einer Sicherheitsfachkraft im Sinne des § 74 Abs. 1 ASchG

übertragen werden, die die sicherheitstechnische Betreuung im Ausmaß

der wöchentlichen Normalarbeitszeit, mindestens aber im Ausmaß von

regelmäßig 38 Stunden wöchentlich, ausübt.



  (2) Im sicherheitstechnischen Zentrum müssen weitere

Sicherheitsfachkräfte im Sinne des § 74 Abs. 1 ASchG beschäftigt

werden, sodaß das Zentrum eine regelmäßige sicherheitstechnische

Betreuung im Ausmaß von mindestens 70 Stunden wöchentlich ausüben

kann, wobei auf dieses Ausmaß nur die Einsatzzeit von

Sicherheitsfachkräften anzurechnen ist, die regelmäßig mindestens

acht Stunden wöchentlich beschäftigt werden.



  (3) Zur sicherheitstechnischen Betreuung im Sinne des Abs. 1

zählen die Beratung von Arbeitgebern, Arbeitnehmern,

Sicherheitsvertrauenspersonen und Belegschaftsorganen auf dem Gebiet

der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Arbeitsgestaltung,

die Unterstützung der Arbeitgeber bei der Erfüllung ihrer Pflichten

auf diesem Gebiet sowie die für die fachliche Leitung des Zentrums

notwendigen Koordinations- und Leitungstätigkeiten.





                             Fachpersonal



  § 2. (1) Im sicherheitstechnischen Zentrum muß geeignetes

Fachpersonal zur fachlichen Unterstützung der Sicherheitsfachkräfte

bei Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 76 ASchG im erforderlichen

Ausmaß beschäftigt werden.



  (2) Dem Fachpersonal muß mindestens eine Person mit einer

Ausbildung auf dem Gebiet des Maschinenbaus oder der Elektrotechnik

und mindestens eine Person mit einer Ausbildung auf dem Gebiet der

Chemie oder Biologie angehören. Dies gilt nicht, soweit eine im

Zentrum beschäftigte Sicherheitsfachkraft über eine Ausbildung auf

dem betreffenden Gebiet verfügt oder der Nachweis erbracht wird, daß

eine Zusammenarbeit mit gewerberechtlich befugten Personen bzw.

Ziviltechnikern, die über eine Ausbildung auf dem Gebiet des

Maschinenbaus oder der Elektrotechnik bzw. auf dem Gebiet der Chemie

oder Biologie verfügen, erfolgt.



  (3) Als geeignetes Fachpersonal gelten Personen, die

  1. ein Universitätsstudium oder Fachhochschulstudium einer

     technischen oder naturwissenschaftlichen Studienrichtung

     erfolgreich abgeschlossen haben oder eine Reifeprüfung an einer

     höheren technischen Lehranstalt erfolgreich abgelegt haben oder

     nach gewerberechtlichen Vorschriften eine Meisterprüfung oder

     den erfolgreichen Abschluß einer Werkmeisterschule nachgewiesen

     haben oder eine vergleichbare Ausbildung absolviert haben und

  2. eine mindestens dreijährige, dieser Ausbildung entsprechende

     betriebliche Tätigkeit ausgeübt haben.



  (4) Als Fachpersonal können auch Personen beschäftigt werden, die

nachweislich mindestens ein Drittel einer gemäß § 6 der Verordnung

über die Fachausbildung der Sicherheitsfachkräfte (SFK-VO), BGBl.

Nr. 277/1995, anerkannten Ausbildung absolviert haben.



  (5) Fachpersonal ist in dem zur Unterstützung der

Sicherheitsfachkräfte notwendigen Ausmaß zu beschäftigen. Als

Mindestausmaß für die Beschäftigung des Fachpersonals gilt die

Hälfte der Summe der Normalarbeitszeit der Sicherheitsfachkräfte,

mindestens aber insgesamt ein Ausmaß von regelmäßig 38 Stunden

wöchentlich.





                            Hilfspersonal



  § 3. (1) Im sicherheitstechnischen Zentrum muß geeignetes

Hilfspersonal im erforderlichen Ausmaß beschäftigt werden.



  (2) Zum Hilfspersonal zählen Personen, die Sekretariatsarbeiten

und Tätigkeiten wie Schriftverkehr, Telefondienst oder Ablage

verrichten.



  (3) Hilfspersonal ist in dem zur Unterstützung der

Sicherheitsfachkräfte und des Fachpersonals notwendigen Ausmaß zu

beschäftigen, mindestens aber insgesamt im Ausmaß von regelmäßig

38 Stunden wöchentlich.





                           Räumlichkeiten



  § 4. (1) Den im sicherheitstechnischen Zentrum beschäftigten

Personen müssen entsprechende Arbeitsräume zur Verfügung stehen.



  (2) Sofern nicht jeder Sicherheitsfachkraft ein eigener

Arbeitsraum zur Verfügung steht, muß im Zentrum ein geeignetes

Besprechungszimmer vorhanden sein.



  (3) Durch entsprechende versperrbare Einrichtungen wie ein Archiv

oder eine Ablage muß gewährleistet sein, daß betriebsbezogene und

arbeitnehmerbezogene Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich sind.



  (4) Daten, die zu Zwecken der sicherheitstechnischen Betreuung

verarbeitet werden, müssen vor dem Zugriff Unbefugter in geeigneter

Weise geschützt werden.





                      Ausstattung und Mittel



  § 5. (1) Das sicherheitstechnische Zentrum muß über die

Arbeitnehmerschutzvorschriften, über die für die Tätigkeit des

Zentrums maßgeblichen Normen sowie die erforderliche einschlägige

periodische und nichtperiodische Fachliteratur verfügen.



  (2) Das sicherheitstechnische Zentrum muß über die notwendigen

Geräte zur Durchführung von Messungen auf dem Gebiet des

Arbeitnehmerschutzes verfügen. Zur Mindestausstattung gehören:

  1. Geräte oder kombiniertes Gerät zur Messung der

     Beleuchtungsstärke und der Leuchtdichte,

  2. Geräte oder kombiniertes Gerät, geeignet für die Messung der

     Behaglichkeitsbedingungen von Luftfeuchte, Lufttemperatur und

     Luftgeschwindigkeit,

  3. Schallpegelmesser mit Prüfschallquelle, geeignet für die

     Messung des A-bewerteten energieäquivalenten Dauerschallpegels,

  4. Prüfröhrchenpumpe mit Prüfröhrchenöffner für Prüfröhrchen zur

     Kurzzeitmessung.





                              2. Abschnitt



      Zentren für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische

                               Betreuung



  § 6. (1) Wenn ein Zentrum sowohl als sicherheitstechnisches als

auch als arbeitsmedizinisches Zentrum tätig wird, muß es

hinsichtlich der Präventivfachkräfte, des Fach- und des

Hilfspersonals sowohl die Voraussetzungen für sicherheitstechnische

Zentren (§ 75 ASchG sowie 1. Abschnitt dieser Verordnung) als auch

die Voraussetzungen für arbeitsmedizinische Zentren (§ 80 ASchG und

AMZ-VO, BGBl. Nr. 441/1996, in der jeweils geltenden Fassung)

erfüllen.



  (2) Es müssen eine leitende Sicherheitsfachkraft und ein leitender

Arbeitsmediziner bestellt werden, die in fachlicher Hinsicht

voneinander unabhängig sind. Die Unabhängigkeit bei der Ausübung der

Fachkunde muß auch im Fall einer gemeinsamen administrativen Leitung

für beide Bereiche gewährleistet sein.



  (3) Das Zentrum muß über die in § 5 Abs. 1 und 2 AMZ-VO und § 5

Abs. 1 und 2 dieser Verordnung vorgeschriebene Ausstattung und die

vorgeschriebenen Mittel verfügen.



  (4) Als Mindestausstattung muß das Zentrum über folgende

Räumlichkeiten verfügen:

  1. Den im Zentrum beschäftigten Personen müssen entsprechende

     Arbeitsräume zur Verfügung stehen.

  2. Sofern nicht jeder Präventivfachkraft ein eigener Arbeitsraum

     zur Verfügung steht, muß ein geeignetes Besprechungszimmer

     vorhanden sein.

  3. Das Zentrum muß weiters über die in § 4 Abs. 2, 3, 5 und 6 AMZ

     VO und § 4 Abs. 4 dieser Verordnung genannten Räume und

     Einrichtungen verfügen.





                              3. Abschnitt



                            Schlußbestimmungen



  § 7. Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft.
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                      Sicherheitstechnische Zentren



  § 75. (1) Für den Betrieb eines sicherheitstechnischen Zentrums im

Sinne dieses Bundesgesetzes müssen folgende Voraussetzungen erfüllt

sein:

  1. Die sicherheitstechnische Leitung des Zentrums muß einer

     Sicherheitsfachkraft übertragen sein, die die erforderlichen

     Fachkenntnisse nachweist und die sicherheitstechnische

     Betreuung im Ausmaß der wöchentlichen Normalarbeitszeit ausübt.

  2. Im Zentrum müssen weitere Sicherheitsfachkräfte beschäftigt

     werden, die die erforderlichen Fachkenntnisse nachweisen, sodaß

     gewährleistet ist, daß das Zentrum regelmäßig eine

     sicherheitstechnische Betreuung im Ausmaß von mindestens

     70 Stunden wöchentlich ausüben kann, wobei auf dieses Ausmaß

     nur die Einsatzzeit von Sicherheitsfachkräften anzurechnen ist,

     die regelmäßig mindestens acht Stunden wöchentlich beschäftigt

     werden.

  3. Im Zentrum muß das erforderliche Fach- und Hilfspersonal

     beschäftigt werden.

  4. Im Zentrum müssen die für eine ordnungsgemäße

     sicherheitstechnische Betreuung erforderlichen Einrichtungen,

     Geräte und Mittel vorhanden sein.

  (2) Der Betreiber eines sicherheitstechnischen Zentrums hat dem

Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu melden:

  1. spätestens vier Wochen vor Aufnahme des Betriebes eines

     Zentrums: Zeitpunkt der beabsichtigten Inbetriebnahme,

     Bezeichnung des Zentrums, Name des Leiters, Anschrift und

     Telefonnummer des Zentrums,

  2. nach Aufnahme des Betriebes: allfällige Änderungen der Angaben

     nach Z 1,

  3. die allfällige Beendigung der Tätigkeit des Zentrums.

  (3) Das zuständige Arbeitsinspektorat hat auf Grund der Meldung

nach Abs. 2 Z 1 unverzüglich zu überprüfen, ob die Voraussetzungen

nach Abs. 1 vorliegen. Ergibt die Überprüfung, daß die

Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind, hat das

Arbeitsinspektorat den Betreiber schriftlich zur Behebung der Mängel

vor Aufnahme des Betriebes des Zentrums aufzufordern. Wird ein

sicherheitstechnisches Zentrum betrieben, ohne die Voraussetzungen

nach Abs. 1 zu erfüllen, hat das Arbeitsinspektorat Strafanzeige an

die zuständige Verwaltungsstrafbehörde zu erstatten. § 9 Abs. 4 und

5 sowie §§ 11 und 13 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993, BGBl.

Nr. 27, gelten sinngemäß. Das Arbeitsinspektorat hat den zuständigen

gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der

Arbeitnehmer

  1. Gelegenheit zu geben, an der Überprüfung teilzunehmen,

  2. gegebenenfalls eine Kopie der Aufforderung zur Behebung der

     Mängel zu übermitteln und

  3. mitzuteilen, ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen oder

     ob Strafanzeige erstattet wurde.

  (4) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat

jährlich eine Liste der sicherheitstechnischen Zentren zu erstellen

und sie den Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer

sowie auf Anfrage auch sonstigen Personen zu übermitteln. Diese

Liste hat zu enthalten: Namen der Betreiber, Namen der Leiter,

Anschriften, Telefonnummern und Bezeichnung der Zentren. In diese

Liste sind alle sicherheitstechnischen Zentren aufzunehmen, bei

denen die Prüfung gemäß Abs. 3 ergeben hat, daß sie die

Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllen. Erfolgt eine rechtskräftige

Bestrafung im Sinne des § 130 Abs. 6 Z 1, so ist das betreffende

Zentrum aus der Liste zu streichen.��

   Aufgaben, Information und Beiziehung der Sicherheitsfachkräfte



  § 76. (1) Sicherheitsfachkräfte haben die Aufgabe, die Arbeitgeber,

die Arbeitnehmer, die Sicherheitsvertrauenspersonen und die

Belegschaftsorgane auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der

menschengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten und die Arbeitgeber

bei der Erfüllung ihrer Pflichten auf diesen Gebieten zu

unterstützen.

  (2) Arbeitgeber haben den Sicherheitsfachkräften alle zur Erfüllung

ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen und Unterlagen zur

Verfügung zu stellen, insbesondere betreffend die Sicherheitsund

Gesundheitsschutzdokumente, Aufzeichnungen und Berichte über

Arbeitsunfälle, die Ergebnisse von Messungen betreffend gefährliche

Arbeitsstoffe und Lärm sowie von sonstigen für die Sicherheit und den

Gesundheitsschutz maßgeblichen Messungen und Untersuchungen. Die

Sicherheitsfachkräfte sind gesondert zu informieren, wenn

Arbeitnehmer aufgenommen werden oder wenn Arbeitnehmer auf Grund

einer Überlassung gemäß § 9 beschäftigt werden, soweit dies zur

Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

  (3) Arbeitgeber haben die Sicherheitsfachkräfte und

erforderlichenfalls weitere geeignete Fachleute hinzuzuziehen:

   1. in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der

      Unfallverhütung,

   2. bei der Planung von Arbeitsstätten,

   3. bei der Beschaffung oder Änderung von Arbeitsmitteln,

   4. bei der Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und bei

      der Einführung von Arbeitsstoffen,

   5. bei der Erprobung und Auswahl von persönlichen

      Schutzausrüstungen,

   6. in arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen

      ergonomischen sowie arbeitshygienischen Fragen, insbesondere

      der Gestaltung der Arbeitsplätze und des Arbeitsablaufes,

   7. bei der Organisation des Brandschutzes und von Maßnahmen zur

      Evakuierung,

   8. bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren,

   9. bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung,

  10. bei der Organisation der Unterweisung und bei der Erstellung

      von Betriebsanweisungen und

  11. bei Verwaltungsverfahren im Sinne des 8. Abschnittes.

  (4) Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, daß die

Sicherheitsfachkräfte

  1. den Arbeitnehmern, den Sicherheitsvertrauenspersonen und den

     Belegschaftsorganen auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte

     erteilen,

  2. die Arbeitnehmer und die Sicherheitsvertrauenspersonen beraten,

     und

  3. die Belegschaftsorgane auf Verlangen beraten.��

                  Tätigkeiten der Sicherheitsfachkräfte



§ 77. In die Präventionszeit der Sicherheitsfachkräfte darf nur die

für folgende Tätigkeiten aufgewendete Zeit eingerechnet werden:

   1. die Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers in

      Angelegenheiten gemäß § 76 Abs. 3,

   2. die Beratung der Arbeitnehmer, der

      Sicherheitsvertrauenspersonen und der Belegschaftsorgane in

      Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und der

      menschengerechten Arbeitsgestaltung,

   3. die Besichtigung der Arbeitsstätten, Baustellen und

      auswärtigen Arbeitsstellen sowie die Teilnahme an

      Besichtigungen durch das Arbeitsinspektorat,

   4. die Ermittlung und Untersuchung der Ursachen von

      Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen sowie die

      Auswertung dieser Ermittlungen und Untersuchungen,

  4a. die Überprüfung und Anpassung der nach den

      Arbeitnehmerschutzvorschriften erforderlichen Ermittlung und

      Beurteilung der Gefahren und der festgelegten Maßnahmen samt

      Anpassung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente,

   5. die Weiterbildung bis zum Höchstausmaß von 15% der für sie

      festgelegten jährlichen Präventionszeit,

   6. die Tätigkeit im Rahmen des Arbeitsschutzausschusses und des

      zentralen Arbeitsschutzausschusses,

   7. die Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse von

      Untersuchungen sowie die Erstellung von Berichten und

      Programmen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der

      Arbeitsgestaltung und

   8. die Koordination der Tätigkeit mehrerer

      Sicherheitsfachkräfte.��







Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten

über die Durchführung der Unternehmerprüfung

(Unternehmerprüfungsordnung)

StF: BGBl. Nr.    453/1993

Änderung

idF: BGBl. Nr.    748/1995

     BGBl. II Nr. 210/1999

     BGBl. II Nr. 490/2001

��

Präambel/Promulgationsklausel

  Auf Grund der §§ 23 und 352 Abs. 14 der Gewerbeordnung 1973,

zuletzt geändert durch die Gewerberechtsnovelle 1992, BGBl. Nr.

29/1993, wird verordnet:��

                    Anmeldung zur Unternehmerprüfung



  § 1. Der Anmeldung zur Unternehmerprüfung sind anzuschließen

  a) Urkunden zum Nachweis des Vor- und Familiennamens,

  b) der Nachweis über die Entrichtung der Prüfungsgebühr.��

                   Einladung zur Unternehmerprüfung



  § 2. Der Prüfungswerber ist von der Prüfungsstelle zur

Unternehmerprüfung rechtzeitig einzuladen. In der Einladung sind dem

Prüfungswerber bekanntzugeben:

  1. Zeit und Ort der Unternehmerprüfung (Zeit und Ort der

     schriftlichen und der mündlichen Prüfung) und

  2. die zur Unternehmerprüfung mitzubringenden Unterlagen und

     Hilfsmittel.��

                          Unternehmerprüfung



  § 3. (1) Die Unternehmerprüfung hat zum Ziel, festzustellen, ob der

Kandidat die Zusammenhänge der Bereiche eines Unternehmens versteht

und dieses Wissen bei der Gründung eines Unternehmens und bei der

Bewältigung der häufigsten Aufgaben und Problemsituationen in einem

Unternehmen anwenden kann. Sie erstreckt sich auf die zur

selbständigen Ausübung eines Gewerbes notwendigen unternehmerischen

Kenntnisse und umfaßt folgende Themenbereiche:

  1. Kommunikation und Verhalten innerhalb des Unternehmens und

     gegenüber nicht dem Unternehmen angehörigen Personen und

     Institutionen (Lieferanten, Kunden, Kreditinstituten, Behörden

     ua.),

  2. Marketing,

  3. Organisation,

  4. unternehmerische Rechtskunde,

  5. Rechnungswesen,

  6. Mitarbeiterführung und Personalmanagement.

  (2) Die Unternehmerprüfung besteht aus einem schriftlichen Teil

(Abs. 3) und einem mündlichen Teil (Abs. 4). Der Zeitraum zwischen

dem Ende des schriftlichen und dem Beginn des mündlichen Teils darf

zwei Stunden nicht unterschreiten und drei Monate nicht

überschreiten.

  (3) Der schriftliche Teil umfaßt ein bereichsübergreifendes

Fallbeispiel (Projektarbeit) sowie schwerpunktmäßig ausgewählte

Verständnisfragen und kurze Fallbeispiele aus den Themenbereichen

Marketing, Organisation und Rechnungswesen. Die Projektarbeit kann

alle Themenbereiche berühren. Die Erledigung der schriftlichen

Prüfungsaufgaben muß vom Kandidaten in vier Stunden erwartet werden

können; davon sind zwei Stunden für die Projektarbeit vorzusehen. Der

schriftliche Teil ist nach fünf Stunden zu beenden.

  (4) Der mündliche Teil umfaßt schwerpunktmäßig die im Abs. 1 Z 1, 4

und 6 genannten Themenbereiche. Dem Kandidaten sind Verständnisfragen

zu stellen, wobei mindestens ein Fallbeispiel zu erörtern ist. Er

darf außer in begründeten Ausnahmefällen nicht kürzer als 20 Minuten

und nicht länger als 40 Minuten dauern.��

                            Prüfungsgebühr



  § 4. (1) Der Prüfungswerber hat als Kostenbeitrag zur Durchführung

der Prüfung

  1. in vollem Umfang eine Prüfungsgebühr von 12 Prozent,

  2. im Fall einer auf einen Gegenstand eingeschränkten

     Wiederholungsprüfung eine Prüfungsgebühr von 8 Prozent des

     Gehaltes eines Bundesbeamten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2

     einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage, aufgerundet

     auf einen vollen Eurobetrag, zu entrichten.

  (2) Wenn der Prüfungswerber die Prüfungsgebühr selbst zu tragen hat

und nachweist, daß die Entrichtung der Prüfungsgebühr in der sich aus

dem Abs. 1 ergebenden Höhe wegen seiner Einkommensverhältnisse oder

Sorgepflichten eine erhebliche wirtschaftliche Härte darstellt, ist

die Prüfungsgebühr entsprechend den Einkommensverhältnissen und

Sorgepflichten des Prüfungswerbers bis auf zwei Fünftel der sich aus

dem Abs. 1 ergebenden jeweiligen Prüfungsgebühr zu ermäßigen.

  (3) Den Mitgliedern der Prüfungskommissionen gebührt eine

angemessene, ihrer Prüfungstätigkeit entsprechende Entschädigung, die

die Prüfungsstelle aus neun Zehnteln der Einnahmen von

Prüfungsgebühren zu bezahlen hat. Das verbleibende Zehntel ist zur

Abdeckung des durch die Abhaltung der Prüfungen entstandenen

sonstigen besonderen Verwaltungsaufwandes zu verwenden.

  (4) Die Prüfungsgebühr ist dem Prüfungswerber von der

Prüfungsstelle zur Gänze zurückzuerstatten, wenn der Prüfungswerber

  1. spätestens zehn Tage vor dem Prüfungstermin die Bekanntgabe, vom

     Prüfungstermin zurückzutreten, eingeschrieben zur Post gibt oder

  2. nachweist, daß er an der termingemäßen Ablegung der

     Unternehmerprüfung ohne sein Verschulden verhindert war.��

                            Prüfungszeugnis



  § 5. (1) Auf Grund des Beschlusses der Prüfungskommission hat die

Prüfungsstelle über die bestandene Unternehmerprüfung ein Zeugnis

entsprechend der Anlage 1 (Anm.: Anlage nicht darstellbar) zu dieser

Verordnung auszustellen (§ 350 Abs. 6 GewO 1973). Die

Mitunterfertigung des Prüfungszeugnisses durch die Mitglieder der

Prüfungskommission ist zulässig. Ein Zeugnis entsprechend der

Anlage 1 (Anm.: Anlage nicht darstellbar) zu dieser Verordnung ist

dem Geprüften von der Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) auch

dann auszustellen, wenn er bei einer Meisterprüfung oder bei einer

Befähigungsprüfung für ein nicht bewilligungspflichtiges gebundenes

Gewerbe, bei dem die Prüfung vor einer bei der Prüfungsstelle

eingerichteten Kommission abzulegen ist, nur den Prüfungsteil

Unternehmerprüfung bestanden hat.

  (2) Hat der Geprüfte bei einer Befähigungsprüfung für ein

bewilligungspflichtiges gebundenes Gewerbe oder bei einer

Befähigungsprüfung für ein nicht bewilligungspflichtiges gebundenes

Gewerbe, bei dem die Prüfung vor einer vom Landeshauptmann zu

bestellenden Kommission abzulegen ist, nur den Prüfungsteil

Unternehmerprüfung bestanden, so ist ihm vom Landeshauptmann ein

Zeugnis entsprechend der Anlage 2 (Anm.: Anlage nicht darstellbar) zu

dieser Verordnung auszustellen (§ 350 Abs. 6 GewO 1973).��

                        Wiederholungsprüfungen



  § 6. Auf Wiederholungsprüfungen finden die §§ 1 bis 5 sinngemäß

Anwendung. Hat der Kandidat die Unternehmerprüfung nur teilweise

bestanden, so gelten bei der Festlegung des Umfanges der

Wiederholungsprüfung durch die Prüfungskommission der schriftliche

Teil und der mündliche Teil der Prüfung jeweils als ein

Prüfungsgegenstand.��

                   Prüfungsteil Unternehmerprüfung



  § 7. Wird die Unternehmerprüfung bei Meisterprüfungen oder bei

sonstigen Befähigungsprüfungen als Prüfungsteil durchgeführt, so ist

auf dessen Durchführung § 3 anzuwenden.��

             Entfall des Prüfungsteiles Unternehmerprüfung



  § 8. (1) Der Prüfungsteil Unternehmerprüfung entfällt, wenn der

Prüfungswerber durch Zeugnisse nachweist, daß er

  1. die Unternehmerprüfung als Einzelprüfung bereits erfolgreich

     abgelegt hat oder

  2. den Prüfungsteil Unternehmerprüfung im Rahmen einer

     Meisterprüfung oder einer Prüfung zum Nachweis der Befähigung

     für ein gebundenes Gewerbe bestanden hat oder

  3. im Rahmen einer Meisterprüfung den

     kaufmännisch-rechtskundlichen Teil bestanden hat oder

  4. bis zum Ablauf des 30. Juni 1993 im Rahmen der Erbringung des

     Befähigungsnachweises für ein konzessioniertes Gewerbe oder bis

     zum Ablauf des 30. Juni 1993 oder nach diesem Zeitpunkt im

     Rahmen der Erbringung des Befähigungsnachweises für ein

     gebundenes Gewerbe auf andere Art als durch die erfolgreiche

     Ablegung des Prüfungsteiles Unternehmerprüfung unternehmerische

     Kenntnisse in vergleichbarem Umfang nachgewiesen hat oder

  5. die Lehrabschlußprüfung in einem kaufmännischen Lehrberuf

     erfolgreich abgelegt hat oder

  6. eine ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbständiger

     oder in kaufmännisch leitender Stellung in einem Unternehmen

     absolviert hat.

  (2) Weiters entfällt der Prüfungsteil Unternehmerprüfung, wenn der

Prüfungswerber durch Zeugnisse den erfolgreichen Abschluß einer der

im folgenden genannten Schulen nachweist:

   1. Handelsakademie sowie deren Sonderformen gemäß § 75 Abs. 1

      lit. a bis c und Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes,

   2. Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe und deren

      Sonderformen gemäß § 77 Abs. 1 lit. a bis c des

      Schulorganisationsgesetzes,

   3. nicht unter eine andere Ziffer dieses Absatzes fallende

      berufsbildende höhere Schulen, sofern nachgewiesen wird, daß

      Unterricht im Ausmaß von mindestens 160 Unterrichtseinheiten

      in den Themenbereichen erteilt wurde, die Gegenstand der

      Unternehmerprüfung sind,

   4. dem Schulorganisationsgesetz unterliegende Speziallehrgänge,

      sofern durch Zeugnis nachgewiesen wird, daß Unterricht im

      Ausmaß von mindestens 160 Unterrichtseinheiten in den

      Themenbereichen erteilt wurde, die Gegenstand der

      Unternehmerprüfung sind,

   5. dreijährige Handelsschule oder eine mindestens dreijährige

      Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht, in der eine der

      Handelsschule entsprechende betriebswirtschaftlich

      kaufmännische Ausbildung vermittelt wird,

   6. dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe,

   7. Hotelfachschule, Gastgewerbefachschule, Tourismusfachschule

      und Hotelfachlehrgang für Erwachsene der Salzburger

      Tourismusschulen Bischofshofen,

   8. nicht unter eine andere Ziffer dieses Absatzes fallende

      mindestens dreijährige berufsbildende mittlere Schulen, sofern

      durch Zeugnis nachgewiesen wird, daß Unterricht im Ausmaß von

      mindestens 160 Unterrichtseinheiten in den Themenbereichen

      erteilt wurde, die Gegenstand der Unternehmerprüfung sind,

   9. Werkmeisterschulen oder Bauhandwerkerschulen, sofern durch

      Zeugnis nachgewiesen wird, daß Unterricht im Ausmaß von

      mindestens 160 Unterrichtseinheiten in den Themenbereichen

      erteilt wurde, die Gegenstand der Unternehmerprüfung sind oder

      ein Zusatzlehrgang im Ausmaß von mindestens 80 Stunden

      erfolgreich besucht wurde, in dem die zur selbständigen

      Ausübung eines Gewerbes notwendigen unternehmerischen

      Kenntnisse vermittelt werden,

  10. Fachakademie, sofern durch Zeugnis nachgewiesen wird, daß

      Unterricht im Ausmaß von mindestens 160 Unterrichtseinheiten

      in den Themenbereichen erteilt wurde, die Gegenstand der

      Unternehmerprüfung sind,

  11. Meisterschule oder Meisterklasse, sofern durch Zeugnis

      nachgewiesen wird, daß Unterricht im Ausmaß von mindestens

      160 Unterrichtseinheiten in den Themenbereichen erteilt wurde,

      die Gegenstand der Unternehmerprüfung sind,

  12. betriebswirtschaftliche Intensivlehrgänge der

      Wirtschaftsförderungsinstitute der Wirtschaftskammern.

  (3) Abs. 2 Z 5, 6 und 8 gilt nicht für Absolventen, die im

Schuljahr 1994/95 oder später mit der Schulausbildung begonnen

haben, sofern der erfolgreiche Abschluß der betreffenden Schule

nicht durch die erfolgreiche Ablegung einer Abschlußprüfung

nachgewiesen wird.

  (4) Weiters entfällt der Prüfungsteil Unternehmerprüfung, wenn der

Prüfungswerber durch Zeugnisse den erfolgreichen Abschluß der

Hochschule für Welthandel in Wien entsprechend der Studien- und

Prüfungsordnung, BGBl. Nr. 318/1930, oder einer der im folgenden

genannten Studienrichtungen (Studienversuche) oder Lehrgänge

nachweist:

   1. Studienversuch Angewandte Betriebswirtschaft,

   2. Studienrichtung Betriebswirtschaft,

   3. Studienrichtung Handelswissenschaft,

   4. Studienversuch Internationale Betriebswirtschaft,

   5. Studienrichtung Volkswirtschaft,

   6. Studienrichtung Wirtschaftsinformatik,

   7. Studienrichtung Wirtschaftspädagogik,

   8. Studienrichtung Rechtswissenschaften,

   9. Aufbaustudium Betriebs-, Rechts- und

      Wirtschaftswissenschaften,

  10. ingenieurwissenschaftliche oder naturwissenschaftliche

      Studienrichtungen, sofern durch Zeugnis nachgewiesen wird, daß

      Lehrinhalte im Ausmaß von mindestens 160 Unterrichtseinheiten

      in den Themenbereichen vermittelt wurden, die Gegenstand der

      Unternehmerprüfung sind,

  11. Universitätslehrgänge und Lehrgänge universitären Charakters,

      sofern durch Zeugnis nachgewiesen wird, daß Lehrinhalte im

      Ausmaß von mindestens 160 Unterrichtseinheiten in den

      Themenbereichen vermittelt wurden, die Gegenstand der

      Unternehmerprüfung sind.

  (5) Weiters entfällt der Prüfungsteil Unternehmerprüfung, wenn der

Prüfungswerber durch Zeugnisse nachweist, daß er einen

Fachhochschul-Studiengang erfolgreich abgeschlossen hat, in dem

Lehrinhalte im Ausmaß von mindestens 160 Unterrichtseinheiten in den

Themenbereichen vermittelt wurden, die Gegenstand der

Unternehmerprüfung sind.��

                          Schlußbestimmung



  § 9. (1) § 3 tritt mit 1. August 1994 in Kraft. Bis zum Ablauf des

31. Juli 1994 gilt für die Abwicklung der Unternehmerprüfung und des

Prüfungsteiles Unternehmerprüfung § 3 der Allgemeinen

Meisterprüfungsordnung, BGBl. Nr. 356/1979. Als Prüfungsstoff des

schriftlichen und mündlichen Teils der Unternehmerprüfung und des

Prüfungsteiles Unternehmerprüfung gilt der im § 3 der Allgemeinen

Meisterprüfungsordnung, BGBl. Nr. 356/1979, festgelegte Prüfungsstoff

des kaufmännisch-rechtskundlichen Teils der Meisterprüfung.

  (2) Wiederholungsprüfungen nach einer nicht bestandenen

Unternehmerprüfung oder nach einem nicht bestandenen Prüfungsteil

Unternehmerprüfung oder einem nicht bestandenen

kaufmännischrechtskundlichen Teil einer Meisterprüfung dürfen bis zum

Ablauf des 30. Juni 1995 über den im Abs. 1 genannten Prüfungsstoff

abgelegt werden, sofern der nicht bestandenen Prüfung oder dem nicht

bestandenen Prüfungsteil der im Abs. 1 genannte Prüfungsstoff

zugrunde lag.

  (3) § 4 Abs. 1 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 490/2001

tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.��

                                                             Anlage 1

                                                             --------



(Anm.: Anlage 1 (Unternehmerprüfungszeugnis) kann nicht dargestellt

       werden, es wird daher auf die gedruckte Form des BGBl.

       verwiesen.)��

                                                             Anlage 2

                                                             --------



(Anm.: Anlage 2 (Unternehmerprüfungszeugnis) kann nicht dargestellt

       werden, es wird daher auf die gedruckte Form des BGBl.

       verwiesen.)��
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(Bauarbeitenkoordinationsgesetz - BauKG)

(NR: GP XX RV 1462 AB 1487 S. 149. BR: AB 5831 S. 647.)

(CELEX-Nr.: 392L0057)

StF: BGBl. I Nr.  37/1999

Änderung

idF: BGBl. I Nr.  85/1999 (NR: GP XX IA 1044/A AB 1842 S. 171.

                          BR: AB 5934 S. 655.)

     BGBl. I Nr. 136/2001 (NR: GP XXI RV 742 AB 824 S. 81.
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     BGBl. I Nr. 159/2001 (NR: GP XXI RV 802 AB 898 S. 85.
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��
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                            Geltungsbereich



  § 1. (1) Dieses Bundesgesetz soll Sicherheit und Gesundheitsschutz

der Arbeitnehmer auf Baustellen durch die Koordinierung bei der

Vorbereitung und Durchführung von Bauarbeiten gewährleisten.

  (2) Dieses Bundesgesetz gilt für alle Baustellen, auf denen

Arbeitnehmer beschäftigt werden.

  (3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für die Beschäftigung von

  1. Arbeitnehmern der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände, die

     nicht in Betrieben beschäftigt sind;

  2. Arbeitnehmern des Bundes in Dienststellen, auf die das

     Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG), BGBl. I Nr. 70/1999,

     anzuwenden ist;

  3. Arbeitnehmern in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben im

     Sinne des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287.

  (4) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Bohr- und Förderarbeiten in

mineralgewinnenden Betrieben, die dem Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I

Nr. 38/1999, unterliegen.

  (5) Dieses Bundesgesetz gilt unbeschadet der im Bundesgesetz über

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

(ArbeitnehmerInnenschutzgesetz - ASchG), BGBl. Nr. 450/1994,

geregelten Verpflichtungen der Arbeitgeber, für Sicherheit und

Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der Arbeit zu sorgen.��

                         Begriffsbestimmungen



  § 2. (1) Bauherr im Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine

natürliche oder juristische Person oder sonstige Gesellschaft mit

Rechtspersönlichkeit, in deren Auftrag ein Bauwerk ausgeführt wird.

  (2) Projektleiter im Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine

natürliche oder juristische Person oder sonstige Gesellschaft mit

Rechtspersönlichkeit, die vom Bauherrn mit der Planung, der

Ausführung oder der Überwachung der Ausführung des Bauwerks

beauftragt ist. Als Projektleiter kann auch ein fachkundiger Dritter

bestellt werden, der Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben im

Auftrag des Bauherrn durchführt.

  (3) Baustellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zeitlich

begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen, an denen Hoch- und

Tiefbauarbeiten durchgeführt werden. Dazu zählen insbesondere

folgende Arbeiten: Aushub, Erdarbeiten, Bauarbeiten im engeren Sinn,

Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen, Einrichtung oder

Ausstattung, Umbau, Renovierung, Reparatur, Abbauarbeiten,

Abbrucharbeiten, Wartung, Instandhaltungs-, Maler- und

Reinigungsarbeiten, Sanierung.

  (4) Vorbereitungsphase ist der Zeitraum vom Beginn der

Planungsarbeiten bis zur Auftragsvergabe.

  (5) Ausführungsphase ist der Zeitraum von der Auftragsvergabe bis

zum Abschluß der Bauarbeiten.

  (6) Koordinator für Sicherheit und Gesundheitsschutz für die

Vorbereitungsphase im Sinne dieses Bundesgesetzes

(Planungskoordinator) ist eine natürliche oder juristische Person

oder sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, die vom

Bauherrn oder Projektleiter mit der Durchführung der in § 4

genannten Aufgaben für die Vorbereitungsphase des Bauwerks betraut

wird.

  (7) Koordinator für Sicherheit und Gesundheitsschutz für die

Ausführungsphase im Sinne dieses Bundesgesetzes

(Baustellenkoordinator) ist eine natürliche oder juristische Person

oder sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, die vom

Bauherrn oder Projektleiter mit der Durchführung der in § 5

genannten Aufgaben für die Ausführungsphase des Bauwerks betraut

wird.

  (8) Selbständiger ist eine Person, die nicht Arbeitgeber oder

Arbeitnehmer ist und die ihre berufliche Tätigkeit zur Ausführung

des Bauwerks ausübt.

  (9) Bei den in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen

Bezeichnungen (zB Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Bauherr, Projektleiter,

Koordinator) gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.

  (10) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Verweise auf andere

Bundesgesetze gelten als Verweise auf die jeweils geltende Fassung.��

  Bestellung von Koordinatoren für Sicherheit und Gesundheitsschutz



  § 3. (1) Werden auf einer Baustelle gleichzeitig oder

aufeinanderfolgend Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber tätig, so hat

der Bauherr einen Planungskoordinator für die Vorbereitungsphase und

einen Baustellenkoordinator für die Ausführungsphase zu bestellen.

Dieselbe Person kann Planungs- und Baustellenkoordinator sein. Der

Bauherr kann die Aufgaben des Planungs- und Baustellenkoordinators

selbst wahrnehmen, wenn er die Voraussetzungen nach Abs. 3 erfüllt.

  (2) Als Koordinator kann eine natürliche oder juristische Person

oder sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit bestellt werden.

Bei Bestellung einer juristischen Person oder sonstigen Gesellschaft

mit Rechtspersönlichkeit hat diese eine oder mehrere natürliche

Personen zur Wahrnehmung der Koordinationsaufgaben für sie zu

benennen. § 3 Abs. 4 dritter und vierter Satz gilt.

  (3) Als Koordinator darf nur eine Person bestellt werden, die über

eine für die jeweilige Bauwerksplanung oder Bauwerksausführung

einschlägige Ausbildung und eine mindestens dreijährige einschlägige

Berufserfahrung verfügt. Dazu zählen insbesondere Baumeister und

Personen, die eine sonstige baugewerbliche Ausbildung erfolgreich

abgeschlossen haben, sowie Personen, die ein Universitätsstudium,

ein Fachhochschulstudium, eine höhere technische Lehranstalt oder

eine vergleichbare Ausbildung jeweils auf dem Gebiet des Hoch- oder

Tiefbaus erfolgreich abgeschlossen haben. Wird eine juristische

Person oder sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit zum

Koordinator bestellt, müssen diese Voraussetzungen von jeder gemäß

Abs. 2 benannten natürlichen Person erbracht werden.

  (4) Die Bestellung des Planungskoordinators hat zu Beginn der

Planungsarbeiten zu erfolgen. Die Bestellung des

Baustellenkoordinators hat spätestens bei Auftragsvergabe zu

erfolgen. Die Bestellung mehrerer Personen zu nacheinander tätigen

Planungs- oder Baustellenkoordinatoren ist zulässig. Die Bestellung

mehrerer Personen zu nebeneinander tätigen Planungs- oder

Baustellenkoordinatoren ist nur zulässig, wenn deren

Verantwortungsbereiche räumlich klar voneinander abgegrenzt sind.

  (5) Ist in Katastrophenfällen, bei unaufschiebbaren oder bei

kurzfristig zu erledigenden Arbeiten eine rechtzeitige Bestellung

gemäß Abs. 4 nicht möglich und müssen die Arbeiten aber fortgesetzt

werden, so ist die Bestellung so rasch wie möglich, spätestens

jedoch am Tag des Beginns der fortgesetzten Arbeiten, nachzuholen.

  (6) Die Bestellung hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist nur

wirksam, wenn ihr der Bestellte nachweislich zugestimmt hat.��

                      Vorbereitung des Bauprojekts



  § 4. (1) Der Bauherr hat dafür zu sorgen, daß die allgemeinen

Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG bei Entwurf,

Ausführungsplanung und Vorbereitung des Bauprojekts berücksichtigt

werden, insbesondere bei der architektonischen, technischen und

organisatorischen Planung, bei der Einteilung der Arbeiten, die

gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt werden, und bei der

Abschätzung der voraussichtlichen Dauer für die Durchführung dieser

Arbeiten.

  (2) Der Planungskoordinator hat

  1. die Umsetzung der allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung

     gemäß § 7 ASchG bei Entwurf, Ausführungsplanung und

     Vorbereitung des Bauprojekts zu koordinieren,

  2. einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemäß § 7

     auszuarbeiten oder ausarbeiten zu lassen,

  3. darauf zu achten, daß der Bauherr oder der Projektleiter, wenn

     ein solcher eingesetzt ist, den Sicherheits- und

     Gesundheitsschutzplan berücksichtigt,

  4. eine Unterlage für spätere Arbeiten gemäß § 8

     zusammenzustellen,

  5. darauf zu achten, daß der Bauherr oder der Projektleiter, wenn

     ein solcher eingesetzt ist, die Unterlage gemäß § 8

     berücksichtigt.��

                       Ausführung des Bauwerks



  § 5. (1) Der Baustellenkoordinator hat zu koordinieren:

  1. die Umsetzung der allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung

     gemäß § 7 ASchG bei der technischen und organisatorischen

     Planung, bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder

     nacheinander durchgeführt werden, bei der Abschätzung der

     voraussichtlichen Dauer für die Durchführung dieser Arbeiten

     sowie bei der Durchführung der Arbeiten,

  2. die Umsetzung der für die betreffende Baustelle geltenden

     Bestimmungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der

     Arbeit,

  3. die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der

     Arbeitsverfahren.

  (2) Der Baustellenkoordinator hat darauf zu achten, daß

  1. die Arbeitgeber den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

     anwenden,

  2. die Arbeitgeber die allgemeinen Grundsätze der

     Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG anwenden,

  3. die auf der Baustelle tätigen Selbständigen den

     Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und die allgemeinen

     Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG anwenden, wenn

     dies zum Schutz der Arbeitnehmer erforderlich ist.

  (3) Der Baustellenkoordinator hat

  1. die Zusammenarbeit und die Koordination der Tätigkeiten zum

     Schutz der Arbeitnehmer und zur Verhütung von Unfällen und

     berufsbedingten Gesundheitsgefährdungen zwischen den

     Arbeitgebern zu organisieren und dabei auch auf der Baustelle

     tätige Selbständige einzubeziehen,

  2. für die gegenseitige Information der Arbeitgeber und der auf

     der Baustelle tätigen Selbständigen zu sorgen,

  3. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und die Unterlage

     unter Berücksichtigung des Fortschritts der Arbeiten und

     eingetretener Änderungen anzupassen oder anpassen zu lassen,

  4. die erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen, damit nur befugte

     Personen die Baustelle betreten.

  (4) Stellt der Baustellenkoordinator bei Besichtigungen der

Baustelle Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer

fest, hat er unverzüglich den Bauherrn oder den Projektleiter sowie

die Arbeitgeber und die allenfalls auf der Baustelle tätigen

Selbständigen zu informieren. Der Baustellenkoordinator hat das

Recht, sich an das Arbeitsinspektorat zu wenden, wenn er der

Auffassung ist, daß die getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten

Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz

am Arbeitsplatz sicherzustellen, nachdem er erfolglos eine

Beseitigung dieser Mißstände verlangt hat.��

                            Vorankündigung



  § 6. (1) Der Bauherr hat eine Vorankündigung zu erstellen für

Baustellen, bei denen voraussichtlich

  1. die Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage beträgt und auf

     denen mehr als 20 Arbeitnehmer gleichzeitig beschäftigt werden,

     oder

  2. deren Umfang 500 Personentage übersteigt.

  (2) Die Vorankündigung ist spätestens zwei Wochen vor Beginn der

Arbeiten an das zuständige Arbeitsinspektorat zu übermitteln. In

Katastrophenfällen, bei unaufschiebbaren oder bei kurzfristig zu

erledigenden Arbeiten, ist die Vorankündigung spätestens am Tag des

Arbeitsbeginnes zu übermitteln.

  (3) Die Vorankündigung ist sichtbar auf der Baustelle auszuhängen.

  (4) Die Vorankündigung muß beinhalten:

  1. das Datum der Erstellung,

  2. den genauen Standort der Baustelle,

  3. Name und Anschrift des Bauherrn, des Projektleiters und der

     Planungs- und Baustellenkoordinatoren,

  4. Angaben über die Art des Bauwerks,

  5. Angaben über den voraussichtlichen Beginn der Arbeiten und über

     deren voraussichtliche Dauer,

  6. Angaben über die voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten

     auf der Baustelle,

  7. Angaben über die Zahl der dort tätigen Unternehmen und

     Selbständigen,

  8. die Angabe der bereits beauftragten Unternehmen.

  (5) Die Vorankündigung ist bei Änderungen anzupassen.��

                Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan



  § 7. (1) Der Bauherr hat dafür zu sorgen, daß vor Eröffnung der

Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird

für Baustellen, für die eine Vorankündigung gemäß § 6 erforderlich

ist und für Baustellen, auf denen Arbeiten zu verrichten sind, die

mit besonderen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der

Arbeitnehmer verbunden sind.

  (2) Arbeiten, die mit besonderen Gefahren für Sicherheit und

Gesundheit der Arbeitnehmer verbunden sind, sind insbesondere:

   1. Arbeiten, bei denen die Gefahr des Absturzes, des

      Verschüttetwerdens oder des Versinkens besteht, wenn diese

      Gefahr durch die Art der Tätigkeit, die angewandten

      Arbeitsverfahren oder die Umgebungsbedingungen auf der

      Baustelle erhöht wird, wie Arbeiten im Verkehrsbereich oder in

      der Nähe von Gasleitungen,

   2. Arbeiten, bei denen die Arbeitnehmer gefährlichen

      Arbeitsstoffen ausgesetzt sind, die entweder eine besondere

      Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer

      darstellen oder für die Eignungs- und Folgeuntersuchungen

      gemäß der Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am

      Arbeitsplatz (VGÜ), BGBl. II Nr. 27/1997, vorgeschrieben sind,

   3. Arbeiten mit ionisierenden Strahlen, die die Festlegung von

      Kontroll- oder Überwachungsbereichen gemäß dem

      Strahlenschutzgesetz, BGBl. Nr. 227/1969, erfordern,

   4. Arbeiten in der Nähe von Hochspannungsleitungen,

   5. Arbeiten, bei denen die Gefahr des Ertrinkens besteht,

   6. Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten und Tunnelbau,

   7. Arbeiten mit Tauchgeräten,

   8. Arbeiten in Druckkammern,

   9. Arbeiten, bei denen Sprengstoff eingesetzt wird,

  10. die Errichtung oder der Abbau von schweren Fertigbauelementen.

  (3) Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan muss beinhalten:

   1. die zur Festsetzung von Schutzmaßnahmen für die jeweilige

      Baustelle erforderlichen Angaben über das Baugelände und das

      Umfeld der Bauarbeiten, insbesondere auch über mögliche

      Gefahren im Bereich des Baugrundes;

   2. eine Auflistung aller für die Baustelle in Aussicht genommenen

      Arbeiten gemäß § 2 Abs. 3 zweiter Satz (wie zB Erdarbeiten,

      Abbrucharbeiten, Bauarbeiten im engeren Sinn, Malerarbeiten)

      unter Berücksichtigung ihres zeitlichen Ablaufs;

   3. die entsprechend dem zeitlichen Ablauf dieser Arbeiten und dem

      Baufortschritt jeweils festgelegten Schutzmaßnahmen sowie

      baustellenspezifische Regelungen unter Hinweis auf die jeweils

      anzuwendenden Arbeitnehmerschutzbestimmungen;

   4. die erforderlichen Koordinierungsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen

      und Einrichtungen zur Beseitigung bzw. Minimierung der

      gegenseitigen Gefährdungen, die durch das Miteinander- oder

      Nacheinanderarbeiten entstehen oder entstehen können;

   5. die Schutzeinrichtungen und sonstigen Einrichtungen, die für

      gemeinsame Nutzung auf der Baustelle geplant sind bzw. zur

      Verfügung gestellt werden;

   6. Maßnahmen bezüglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren

      für Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer verbunden sind;

   7. die Festlegung, wer für die Durchführung der in Z 3 bis 6

      genannten Maßnahmen auf der Baustelle jeweils zuständig ist.

  (4) Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist in der

Vorbereitungsphase zu erstellen.

  (5) Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist bei Fortschritt

der Arbeiten oder bei eingetretenen Änderungen unverzüglich

anzupassen, falls dies zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit der

Arbeitnehmer erforderlich ist. Vor der Anpassung des

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes sind nach Möglichkeit die

Sicherheitsvertrauenspersonen der betroffenen Arbeitgeber anzuhören.

Wenn Änderungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes auf

Grund von Entscheidungen oder Anordnungen des Bauherrn oder

Projektleiters erfolgen, so ist dies im Plan festzuhalten.

  (6) Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist in der

Vorbereitungs- und in der Ausführungsphase zu berücksichtigen.

  (6a) Werden auf einer Baustelle, für die eine Vorankündigung gemäß

§ 6 nicht erforderlich ist, nur Arbeitnehmer eines Arbeitgebers

beschäftigt, so gelten die in den für diese Baustelle gemäß §§ 4 und

5 ASchG festgelegten und schriftlich festgehaltenen Maßnahmen zur

Gefahrenverhütung als Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan im

Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn darin die gemäß Abs. 3

erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer gegen die

besonderen Gefahren, mit denen die Arbeiten auf dieser Baustelle

verbunden sind, enthalten sind und der Mindestinhalt des Abs. 3

ausreichend berücksichtigt wird. Der Bauherr hat den Arbeitgeber

über das Vorliegen von besonderen Gefahren, insbesondere im Sinne

von § 7 Abs. 3 Z 1, umfassend zu informieren.

  (7) Der Bauherr hat dafür zu sorgen, daß die betroffenen

Arbeitgeber, deren Präventivfachkräfte und Arbeitnehmer sowie die

auf der Baustelle tätigen Selbständigen Zugang zum

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan haben.��

                    Unterlage für spätere Arbeiten



  § 8. (1) Der Bauherr hat dafür zu sorgen, daß eine Unterlage für

spätere Arbeiten am Bauwerk erstellt wird.

  (2) Die Unterlage muss die zum Schutz von Sicherheit und

Gesundheit der Arbeitnehmer bei späteren Arbeiten wie Nutzung,

Wartung, Instandhaltung, Umbauarbeiten oder Abbruch erforderlichen

Angaben über die Merkmale des Bauwerks (wie Zugänge, Anschlagpunkte,

Gerüstverankerungspunkte, Gas-, Wasser- und Stromleitungen)

enthalten, die bei späteren Arbeiten zu berücksichtigen sind.

  (3) Die Unterlage ist in der Vorbereitungsphase zu erstellen.

  (4) Die Unterlage ist bei Fortschritt der Arbeiten oder bei

eingetretenen Änderungen anzupassen.

  (5) Die Unterlage ist in der Vorbereitungs- und in der

Ausführungsphase zu berücksichtigen.

  (6) Der Bauherr hat dafür zu sorgen, daß die Unterlage für die

Dauer des Bestandes des Bauwerks in geeigneter Weise aufbewahrt

wird. Wird das Bauwerk während der Ausführung oder nach

Fertigstellung vom Bauherrn an eine andere natürliche oder

juristische Person oder sonstige Gesellschaft mit

Rechtspersönlichkeit übergeben, hat diese für die Aufbewahrung der

Unterlage zu sorgen.��

                 Übertragung von Pflichten des Bauherrn



  § 9. (1) Wenn ein Projektleiter eingesetzt ist, kann der Bauherr

seine Pflichten nach § 3, § 4 Abs. 1, § 6, § 7 und § 8 dieses

Bundesgesetzes dem Projektleiter mit dessen Zustimmung übertragen.

  (2) Abs. 1 gilt nicht, wenn ein Betriebsangehöriger des Bauherrn

als Projektleiter eingesetzt ist.

  (3) Wenn ein Betriebsangehöriger des Bauherrn als Planungs- oder

Baustellenkoordinator eingesetzt ist, ist anstelle des Koordinators

der Bauherr für die Einhaltung der Pflichten nach § 4 Abs. 2 und § 5

dieses Bundesgesetzes verantwortlich.

  (4) Wenn ein Betriebsangehöriger des Projektleiters als

Planungs- oder Baustellenkoordinator eingesetzt ist, ist anstelle

des Koordinators der Projektleiter für die Einhaltung der Pflichten

nach § 4 Abs. 2 und § 5 dieses Bundesgesetzes verantwortlich.��

                           Strafbestimmungen



  § 10. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von

145 € bis 7 260 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 290 € bis

14 530 € zu bestrafen ist, begeht, wer

  1. als Bauherr die Verpflichtungen nach § 3, § 4 Abs. 1, § 6, § 7

     oder § 8 dieses Bundesgesetzes verletzt,

  2. als Projektleiter im Fall einer Übertragung nach § 9 Abs. 1 die

     Verpflichtungen gemäß § 3, § 4 Abs. 1, § 6, § 7 oder § 8 dieses

     Bundesgesetzes verletzt,

  3. als Planungskoordinator seine Verpflichtungen nach § 4 Abs. 2

     verletzt,

  4. als Baustellenkoordinator die Verpflichtungen nach § 5

     verletzt,

  5. als Bauherr im Fall des § 9 Abs. 3 nicht dafür sorgt, daß der

     Koordinator die Verpflichtungen nach § 4 Abs. 2 und § 5

     erfüllt,

  6. als Projektleiter im Fall des § 9 Abs. 4 nicht dafür sorgt, daß

     der Koordinator die Verpflichtungen nach § 4 Abs. 2 und § 5

     erfüllt.

  (2) Wurden Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 nicht im Inland

begangen, gelten sie als an jenem Ort begangen, an dem sie

festgestellt wurden.��

                             Inkrafttreten



  § 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1999 in Kraft.

  (2) Dieses Bundesgesetz ist auf Bauvorhaben im Sinne des § 6, die

am 1. Juli 1999 bereits in der Ausführungsphase sind, ab 1. Juli

2000 anzuwenden. Auf sonstige Bauvorhaben, die am 1. Juli 1999

bereits in der Ausführungsphase sind, ist dieses Bundesgesetz nicht

anzuwenden.

  (3) § 10 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.

136/2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

  (4) §§ 1 Abs. 3 Z 2, 2 Abs. 1, 2, 6 und 7, 3 Abs. 1 bis 5, 5

Abs. 3 Z 4 und Abs. 4, 7 Abs. 3 und 6a, 8 Abs. 2 und 6 sowie 10

Abs. 1 und 2 in der Fassung BGBl. I Nr. 159/2001 treten mit

1. Jänner 2002 in Kraft.��

                              Vollziehung



  § 12. (1) Für die Überwachung der Einhaltung dieses Bundesgesetzes

ist zuständig:

  1. die Verkehrs-Arbeitsinspektion, soweit es sich um Betriebe oder

     Tätigkeiten handelt, die dem Bundesgesetz über die

     Verkehrs-Arbeitsinspektion (VAIG 1994), BGBl. Nr. 650/1994,

     unterliegen,

  2. im übrigen die Arbeitsinspektion.

  (2) Das Bundesgesetz über die Arbeitsinspektion

(Arbeitsinspektionsgesetz 1993 - ArbIG), BGBl. Nr. 27, und das VAIG

1994 sind anzuwenden. Dies gilt mit der Maßgabe, daß die Aufgaben

und Befugnisse, die der Arbeitsinspektion und der

Verkehrs-Arbeitsinspektion nach dem ArbIG und dem VAIG 1994

gegenüber Arbeitgebern obliegen, auch gegenüber Bauherren,

Projektleitern und Koordinatoren für Sicherheit und

Gesundheitsschutz gelten und daß die im ArbIG und im VAIG 1994 für

Arbeitgeber vorgesehenen Pflichten auch für Bauherren, Projektleiter

und Koordinatoren für Sicherheit und Gesundheitsschutz gelten.

  (3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist betraut:

  1. soweit es sich um Betriebe oder Tätigkeiten handelt, die dem

     Bundesgesetz über die Verkehrs-Arbeitsinspektion unterliegen,

     der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie,

  2. im übrigen der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit.��
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